
Erlass der  

Ersten Fortschreibung 

des Luftreinhalteplans für die Stadt Würzburg 

nach § 47 Abs. 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

 

Bekanntmachung 

des Bayerischen Staatsministeriums 

für Umwelt und Gesundheit 

vom 1. März 2011 Az.: 75g- U8724.2-2009/1-19 

 

1. Anlass 

 

Am 28. Dezember 2004 wurde der Luftreinhalteplan für die Stadt Würzburg – ausgelöst 

durch eine Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub PM10 im Jahr 2003 – vom Staatsministe-

rium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) in Kraft gesetzt. Wegen der 

in 2008 mit 45 µg/m³ erstmals aufgetretenen Überschreitung des Stickstoffdioxid-NO2-

Jahresgrenzwertes inklusive Toleranzmarge von 44 µg/m³ wurde die Regierung von Unter-

franken beauftragt, zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) und der 

Stadt Würzburg gemäß § 47 Abs. 1 BImSchG den Entwurf der Ersten Fortschreibung des 

Luftreinhalteplans für die Stadt Würzburg zu erstellen, mit dem Ziel einer weiteren Verbes-

serung der Luftqualität.  

 

Nach § 47 Abs. 5a BImSchG ist die Öffentlichkeit bei der Planaufstellung zu beteiligen. Die 

Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte vom 7. Mai bis zum 14. Juni 2010. 

 

Dieser Entwurf wurde nach der Öffentlichkeitsbeteiligung vom Bayerischen Staatsministeri-

um für Umwelt und Gesundheit (StMUG) mit den betroffenen Ressorts abgestimmt und am 

1. März 2011 in Kraft gesetzt. 

 

Der Luftreinhalteplan soll als verwaltungsinternes Handlungskonzept die beteiligten Behör-

den darin unterstützen, möglichst wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 

zu ergreifen. 

 

2. Überplantes Gebiet 

 

Das Plangebiet der ersten Fortschreibung des Luftreinhalteplans umfasst das Gebiet der 

Stadt Würzburg. 
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3. Übersicht der geplanten Maßnahmen 

 

Zusätzlich zu den Maßnahmen des bisherigen Luftreinhalteplans für die Stadt Würzburg und 

deren Weiterentwicklung sind im Rahmen der Ersten Fortschreibung des Luftreinhalteplans 

folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 

Maßnahme 27: 

Umbau Rauchgasreinigung Müllheizkraftwerk 

 

Maßnahme 28: 

Förderprogramm Brennstoffumstellung bei Hausfeuerungsanlagen 

 

Maßnahme 29: 

Einrichtung von Energieterminals an Schiffsanlegestellen 

 

Maßnahme 30: 

Einführung eines Baustellenmerkblatts 

 

Maßnahme 31: 

Einrichtung eines netzadaptiven Steuerungssystems für Lichtsignalanlagen 

 

Maßnahme 32: 

Öffentlichkeitsarbeit: Information der Öffentlichkeit über Fördermöglichkeiten beim  

Einbau von Rußpartikelfilter  

 

Maßnahme 33: 

Öffentlichkeitsarbeit: Information der Öffentlichkeit bei hohen Schadstoffkonzentrationen 

 

4. Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Der fortgeschriebene Luftreinhalteplan für die Stadt Würzburg mit der Darstellung des Ab-

laufs des Beteiligungsverfahrens kann bis einschließlich 28. März 2011 beim Fachbereich 

Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Würzburg sowie bei der Regierung von Unterfranken – 

Sachgebiet 50 – während der folgenden Zeiten persönlich eingesehen werden (eine Mit-

nahme ist nicht möglich). 
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Regierung von Unterfranken: 

 

Sachgebiet 50, Peterplatz 9, 97070 Würzburg, Tel. 0931 38 01 270, Zimmer 280, 2. Stock, 

jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr und zwischen 

14.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr oder nach te-

lefonischer Vereinbarung. 

 

Stadt Würzburg: 

 

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz, Karmelitenstr. 20, 97070 Würzburg, 

Tel. 0931 37 26 78 oder 0931 37 28 77, Zimmer 215, jeweils von Montag bis Donnerstag 

zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr und zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie am Freitag 

zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. 

 

Des Weiteren kann der fortgeschriebene Luftreinhalteplan für die Stadt Würzburg ab sofort 

auf den Internetseiten 

 

- der Regierung von Unterfranken 

(http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/unsere_aufgaben/6/1/17581/index.html )  

oder 

- der Stadt Würzburg, Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz in der Rubrik Luftreinhalte-

plan (http://www.wuerzburg.de/de/umwelt-verkehr/luftreinhaltung/index.html )  

 

eingesehen und als pdf-Datei heruntergeladen werden. Auf den Internetseiten des StMUG 

(http://www.stmug.bayern.de/umwelt/luftreinhaltung/luftreinhalteplaene/plaene_neu.htm) fin-

det sich unter der Rubrik „In Bayern bisher fortgeschriebene Luftreinhaltepläne“ ein Link auf 

die Internetseiten der Regierung von Unterfranken und der Stadt Würzburg. 

 

 

Wolfgang L a z i k,  

Ministerialdirektor 


